
Stand: 04.03.2026 20:44:29

Vorgangsmappe für die Drucksache 19/9047

"Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Gesetz zum Schutz vor

Drohnenüberflügen in Bayern hier: Bewaffnung von Drohnen verfassungskonform regeln (Drs.

19/8567)"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/9047 vom 27.11.2025

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 19/9224 des KI vom 04.12.2025

3. Beschluss des Plenums 19/9358 vom 10.12.2025

4. Plenarprotokoll Nr. 66 vom 10.12.2025



 

19. Wahlperiode 27.11.2025  Drucksache 19/9047 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Florian Siekmann, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Benjamin Adjei, Andreas Birzele, Cemal Bozoğlu, Maximilian 
Deisenhofer, Gülseren Demirel, Toni Schuberl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Gesetz zum Schutz vor Drohnenüberflügen in Bayern 
hier: Bewaffnung von Drohnen verfassungskonform regeln 
(Drs. 19/8567) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Art. 47 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Die folgenden Sätze 2 und 3 werden angefügt: 

„2Eine Ausnahme vom Bewaffnungsverbot ist nur zulässig, wenn unbe-
mannte Luftfahrtsysteme zum Einsatz gegen andere unbemannte Systeme 
bestimmt sind. 3Eine Nutzung von bewaffneten unbemannten Luftfahrtsys-
temen zum Zweck der Anfertigung von Bild- oder Tonaufnahmen oder -auf-
zeichnungen durch die Polizei bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen 
Versammlungen und Aufzügen ist ausgeschlossen.““ 

2. Nr. 3 wird aufgehoben. 

3. Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3. 

 

 

Begründung: 

Die Schaffung einer klaren Befugnisnorm für die Polizei, auf deren Grundlage Drohnen, 
die Einrichtungen unserer kritischen Infrastruktur überfliegen, abgewehrt können, ist an-
gesichts der jüngsten Drohnenüberflüge u. a. am Flughafen München erforderlich und 
sinnvoll. Um diese Drohnen effektiv abzuwehren, kann auch eine Bewaffnung der durch 
die Polizei eingesetzten unbemannten Flugkörper notwendig sein.  

Eine blanko Aufhebung des Bewaffnungsverbots von unbemannten Flugobjekten ist je-
doch nicht mit dem Militarisierungsverbot der Polizei vereinbar. Eine sachgerechte Aus-
nahme kann nur insoweit möglich sein, als bewaffnete Drohnen ausschließlich gegen 
andere unbemannte Flugkörper eingesetzt werden. Der Einsatz von bewaffneten Droh-
nen der Polizei gegen Menschen ist stets und ausnahmslos unzulässig. Diese Klarstel-
lung fehlt bislang im Gesetzentwurf der Staatsregierung und muss ausdrücklich ergänzt 
werden.   
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Auch ist die Nutzung bewaffneter Drohnen bei der Anfertigung von Bild- oder Tonauf-
nahmen oder -aufzeichnungen durch die Polizei bei oder im Zusammenhang mit öffent-
lichen Versammlungen und Aufzügen auszuschließen, da schon allein der Überflug von 
bewaffneten Drohnen durch das hierdurch entstehende subjektive Bedrohungsgefühl 
einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Versammlungsrecht der Bürgerinnen und 
Bürger darstellen würde.  

Eine Änderung des Art. 78 Abs. 4 des Polizeiaufgabengesetzes (PAG), wie sie der Ge-
setzentwurf der Staatsregierung vorsieht, ist überdies abzulehnen: Die bisherige 
Rechtslage ist umfassend und ausreichend und soll beibehalten werden. Art. 78 Abs. 4 
PAG zählt die einsatzfähigen Waffen der Polizei abschließend auf. Anders als bei den 
Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt, die in Abs. 3 lediglich exemplarisch aufgezählt wer-
den, dürfen andere als die hier genannten Waffen nicht eingesetzt werden. Diese Re-
gelung, die dem parlamentarischen Gesetzgeber die Entscheidungshoheit darüber gibt, 
welche Waffen zur Anwendung freigegeben werden, ist angesichts der betroffenen 
Rechtsgüter von erheblicher Bedeutung und muss beibehalten werden. Eine Entschei-
dung über die einsatzfähige Waffenart darf nicht allein bei der Exekutive liegen. Für 
neue technische Entwicklungen bietet Art. 78 Abs. 4 Satz 2 PAG eine sachgerechte 
Möglichkeit zur Erprobung innovativer Waffen, die dann – nach einer Testphase bei 
nachgewiesener Erforderlichkeit und Sinnhaftigkeit – durch den parlamentarischen Ge-
setzgeber zum Katalog der einsatzfähigen Waffen hinzugefügt werden können.   
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung  

Drs. 19/8567 

Gesetz zum Schutz vor Drohnenüberflügen in Bayern 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Florian Siekmann u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9047 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Gesetz zum Schutz vor Drohnenüberflügen in Bayern 
hier: Bewaffnung von Drohnen verfassungskonform regeln 
(Drs. 19/8567) 

 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Alfred Grob 
Mitberichterstatter: Jörg Baumann 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 35. Sitzung am 
12. November 2025 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 19/9047 in seiner 36. Sit-
zung am 4. Dezember 2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
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 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass als Datum des Inkrafttre-
tens in den Platzhalter von § 2 der „31. Dezember 2025“ eingesetzt wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9047 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Roland Weigert 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Florian 
Siekmann, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim 
Pargent, Stephanie Schuhknecht, Benjamin Adjei, Andreas Birzele, Cemal 
Bozoğlu, Maximilian Deisenhofer, Gülseren Demirel, Toni Schuberl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9047, 19/9224 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Gesetz zum Schutz vor Drohnenüberflügen in Bayern 
hier: Bewaffnung von Drohnen verfassungskonform regeln 
(Drs. 19/8567) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

II. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Alfred Grob
Abg. Richard Graupner
Abg. Wolfgang Hauber
Abg. Florian Siekmann
Erster Vizepräsident Tobias Reiß
Abg. Horst Arnold



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 29 

auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

Gesetz zum Schutz vor Drohnenüberflügen in Bayern (Drs. 19/8567)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 

Florian Siekmann u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Bewaffnung von Drohnen verfassungskonform regeln (Drs. 19/9047)

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Ich eröffne die Aussprache. 

Erster Redner ist Herr Kollege Alfred Grob für die CSU-Fraktion.

Alfred Grob (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! "Krieg ist ein wahres Chamäleon" – so beschrieb es im 19. Jahrhundert der 

Militärwissenschaftler Carl von Clausewitz. Er meinte damit das ständige Sich-Ändern 

des Krieges. Wir beobachten momentan Cyberattacken, Spionage, Sabotage, und wir 

reden von einer neuen Form des Krieges, vom hybriden Krieg. Ein wichtiges Symbol 

dieses hybriden Krieges sind unbemannte Flugobjekte, es sind die Drohnen.

Wir wissen mittlerweile, dass die Bedrohung in Bayern ganz akut angekommen ist. 

Das habe ich in der Ersten Lesung an vielen Beispielen skizziert. Die Bedrohung 

ist weiterhin da, real und aktuell. Die Lage hat sich nicht geändert. Von Januar bis 

Mitte Oktober dieses Jahres hat das Bundeskriminalamt für die Bundesrepublik insge-

samt 850 Drohnenflüge registriert, bei denen beispielsweise Bundeswehrstandorte, 

Rüstungsunternehmen und Energieversorger ausgespäht wurden. Das ist nur das 

Hellfeld; das Dunkelfeld ist sicher viel, viel höher.

Der Bundeswehrstandort in Erding wurde im Oktober von Drohnen ausgespäht, genau 

da, wo das Drohnen-Defense-Lab seinen Ort hat. Auch kritische Infrastruktur im Land-
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kreis Mühldorf am Inn wurde ausgespäht, nämlich die Chemieindustrie und das baye-

rische Chemiedreieck. Das war ebenfalls erst vor Kurzem.

Wir reagieren als CSU sowohl in München als auch in Berlin auf diese Gefahr prag-

matisch, mit Augenmaß, schnell und durchdacht, wie ich meine. Im Oktober haben 

wir den Gesetzentwurf zum Schutz vor Drohnenüberflügen in Bayern vorgelegt und 

passen nun das Polizeiaufgabengesetz entsprechend an.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schaffen wir eine spezifische Befugnisnorm in 

Artikel 29a des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes. Damit darf die Polizei künftig 

unbemannte Luftfahrtsysteme – so heißt es, gemeint sind Drohnen – mit geeigneten 

technischen Mitteln erstens aufspüren, zweitens abwehren, drittens sicherstellen, bei-

spielsweise durch elektromagnetische Impulse, durch Jammer und andere technische 

Detektionen bis hin zu einfachen Fangnetzen.

Die Polizei darf – das möchte ich betonen – als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit, bei 

konkreter oder drohender Gefahr diese Drohnen auch ohne Vorankündigung abschie-

ßen, bei drohender Gefahr dann, wenn ein bedeutendes Rechtsgut gefährdet ist. Die 

bedeutenden Rechtsgüter sind geregelt: Leben, Gesundheit, bedeutende Sachwerte 

in Form der kritischen Infrastruktur.

Es ist wichtig, dass man sagt "ohne Ankündigung"; denn die Ankündigung ist in den 

meisten Fällen gar nicht möglich. Wenn man oben eine Drohne sieht, weiß man ja 

nicht, wer die Drohne steuert. Wie soll man da ankündigen? – Das ist das eine. 

Das Zweite ist, dass es wahrscheinlich den Zweck der Maßnahme konterkarieren 

würde; denn wenn ich ankündige, dass ich mit meiner Drohne eine feindliche Drohne 

bekämpfe, würde die, wenn sie Spionagezwecken dient, abdrehen, die Informationen 

mitnehmen, und wir wären untätig, deshalb: ohne Ankündigung.

Gleichzeitig heben wir das Bewaffnungsverbot für unbemannte Luftfahrtsysteme auf; 

denn wir wollen ja, dass die Luftfahrtsysteme bewaffnet werden können, um Waffen-

gleichheit im Kampf gegen die Drohnen zu haben.
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Wichtig dabei ist mir: Die Drohnen und die Technik zur Abwehr von Drohnen ent-

wickeln und wandeln sich in ganz schnellen Abständen in ganz kurzer Zeit – das 

wissen wir aus der Ukraine –, teilweise im Wochen- oder Monatsrhythmus. Deshalb 

wollen wir die Regelung ganz bewusst technikoffen halten, um mit dem technischen 

Wandel Schritt zu halten. Angenommen, wir würden im Gesetz einzelne technische 

Details oder auch die Waffen abschließend regeln, würden wir uns regelmäßig im 

Vierteljahresrhythmus hier treffen, um das PAG anzupassen. Das ist nicht im Sinne 

des Gesetzgebers. Die heutige Änderung des Gesetzes schafft hingegen dauerhaft 

erstens Rechtssicherheit und zweitens Handlungssicherheit für die Polizei. Auch die 

Polizeiaufgabengesetze in Baden-Württemberg, in Berlin, in Hessen und beim Bund 

haben diese offene Regelung so vorgesehen.

In Bayern machen wir Druck im Kampf gegen die bewaffneten Drohnen, aber nicht 

nur in Bayern, sondern auch im Bund. Das Bundeskabinett hat unter Federführung 

von Herrn Bundesminster Dobrindt den Gesetzentwurf zur Änderung des Luftsicher-

heitsgesetzes beschlossen. Das Luftsicherheitsgesetz ist wichtig, weil es bestimmt, wo 

Drohnen fliegen dürfen und wo sie eben nicht fliegen dürfen. Das ist wichtig, um hier 

Handlungssicherheit zu haben.

Die Bundespolizei hat vor ein paar Wochen die erste Spezialeinheit zur Drohnenab-

wehr aufgestellt. Bayern war ein halbes Jahr eher dran. Wir haben das in Roth schon 

gemacht. Darauf sind wir stolz. Das waren die ersten Schritte.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Mit der heutigen Änderung des PAG gehen wir einen wichtigen Schritt weiter. Ich bitte 

deswegen, im Anschluss das Gesetz zu verabschieden.

Natürlich werden wir nicht nur das Gesetz ändern, sondern wir haben auch noch 

weitere Ziele. Eines davon ist, die polizeiliche Drohnen-Taskforce in Roth zu stärken, 

aufzubauen und dann 2026 in das Defense Lab in Erding zu überführen. Das ist unser 

nächstes Ziel. Warum? – In Erding wird die bayerische Polizei ab 2026 zusammen 
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mit der Bundespolizei, der Bundeswehr, den Hochschulen und der Sicherheitsindustrie 

ein Konglomerat bilden, um zu forschen, zu entwickeln und zu erproben. In Erding 

entsteht damit das Herzstück der bayerischen Drohnenabwehr, meine Damen und 

Herren. Das ist uns wichtig.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Lassen Sie mich noch zwei Sätze zum Änderungsantrag der GRÜNEN sagen. Wir 

haben in unserem Gesetz ganz klar formuliert, dass der Einsatz von bewaffneten 

Drohnen immer als Ultima Ratio im Sinne der Verhältnismäßigkeit erfolgt. Was heißt 

das? – Bewaffnete Drohnen werden nur dann eingesetzt, wenn andere, weniger 

schwerwiegende Maßnahmen zur Abwehr einer Gefahr entweder ungeeignet, erfolg-

los oder unmöglich sind. Somit kann von einer Militarisierung der Polizei durch den 

Einsatz bewaffneter Drohnen, wie die GRÜNEN gesagt haben, einfach nicht die Rede 

sein. Das kann ich nicht verstehen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ein weiterer Punkt: Die GRÜNEN sagen, dass wir eigentlich zwei Arten von Drohnen 

bräuchten: bewaffnete, um sie gegen bewaffnete Drohnen einzusetzen, und unbewaff-

nete, um sie gegen unbewaffnete Drohnen einzusetzen. Das ist taktisch natürlich 

Unsinn. Wenn man irgendwo am Himmel eine Drohne sieht und als Polizei reagieren 

muss, weiß man nicht, ob da ein Lunchpaket, Sprengstoff, eine Waffe oder sonst was 

dranhängt. Also muss man, wenn man sie überhaupt erkennt, zuerst eine Drohne hi-

naufschicken, um dann innerhalb von Sekunden zu reagieren. Man kann vielleicht mit 

einem Jammer reagieren. Wenn es aber eine hochmilitärische Drohne ist, die gleich 

weg muss, muss man auch in Minutenschnelle in der Lage sein, sie mit Schusswaffen 

herunterzuholen, auch im Sinne der Ultima Ratio. Ich kann den Antrag nicht ganz 

nachvollziehen, weil er einsatztaktisch nicht gerechtfertigt ist.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Ein Letztes: Die GRÜNEN schreiben vom Einsatz von Drohnen in Zusammenhang mit 

Versammlungen und Aufzügen. Wir wissen ja, dass das Versammlungsrecht polizei-

rechtsfest ist, und wir reden hier über das PAG. Eine Regelung im PAG kann niemals 

ins Versammlungsrecht eingreifen; das ist nicht möglich.Deswegen lehnen wir den 

Änderungsantrag der GRÜNEN ab.

Ich bitte um Zustimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung. Ich bin überzeugt, 

dass er der richtige Schritt zur Drohnenabwehr und zu mehr Sicherheit in Bayern und 

im Bund ist. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Grob. – 

Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Graupner von der AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Richard Graupner (AfD): Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, verehrte Kollegen! Drohnen haben sich wirklich zu einer ernsthaften sicherheits-

politischen Herausforderung entwickelt – das ist unbestritten –, und Bayern muss 

diesbezüglich handlungsfähig werden; auch darüber dürfte wohl Einigkeit herrschen.

Die Frage ist: Wie gehen wir mit diesem Befund um? Die AfD-Fraktion hat das Pro-

blem frühzeitig erkannt und umfangreiche Anfragen zu der Gefahr durch Drohnen 

gestellt, lange bevor die Koalition überhaupt die Idee hatte. Dann wurde uns von der 

CSU unterstellt, wir würden mit unseren Anfragen – ich zitiere – die Demokratie unter-

graben wollen. Das war wirklich eine Entgleisung des CSU-Fraktionsvorsitzenden, die 

ebenso lächerlich wie absurd wie haltlos und auch infam ist.

(Beifall bei der AfD)

Was haben die CSU und die Staatsregierung außer diesen wirren Behauptungen noch 

zu bieten? – Nun, sie haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, bei dem es sich letztlich 
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um eine populistische und überhastete Maßnahme handelt, die vieles, was bereits 

mit dem bestehenden Polizeiaufgabengesetz möglich war, lediglich dupliziert. Mein 

Fraktionskollege Jörg Baumann hat das alles bereits in der Ersten Lesung zu Recht 

herausgearbeitet.

Nehmen wir etwa die zentrale Neuerung, den neuen Artikel 29a im Polizeiaufgabenge-

setz. Dieser Artikel soll der Polizei zur Abwendung von Gefahren erlauben, technische 

Mittel gegen unbemannte Luftfahrtsysteme oder Fahrzeugsysteme einzusetzen. Dazu 

gehören – wir haben es eben schon gehört – Störsender, Jammer, Fangnetze oder 

dann als Ultima Ratio die Zerstörung der Drohne. Um ein schnelles Eingreifen zu 

ermöglichen, wird eine Androhung der Maßnahmen dann entbehrlich.

Das klingt alles plausibel, aber das PAG ermöglicht bereits jetzt die Anwendung unmit-

telbaren Zwangs, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder bedeutende 

Rechtsgüter vorliegt. Warum also eine neue Spezialnorm, die im Wesentlichen dassel-

be regelt? Der Entwurf täuscht darüber hinweg, dass die Polizei eben schon jetzt 

Drohnen durch den Einsatz des Hilfsmittels der körperlichen Gewalt nach Artikel 78 

PAG aufspüren, stören oder entfernen konnte. Die Erweiterung auf Fahrzeugsysteme 

zu Land und zu Wasser ist nützlich, aber wiederum überflüssig, da das PAG auch das 

bereits abdeckt.

Noch problematischer ist die Aufhebung des Bewaffnungsverbots für unbemannte 

Luftfahrzeuge. Die Staatsregierung präsentiert das als Meilenstein, um Polizeidrohnen 

bewaffnen zu können, etwa mit Netzen oder elektromagnetischen Impulsen, um feind-

liche Drohnen abzufangen. Warum sind Sie aber nicht so ehrlich und geben zu: Es 

gab nie ein echtes Verbot für solche Abwehrzwecke.

Artikel 47, um den es hier nämlich geht, regelt die Informationsbeschaffung und eben 

nicht die Gefahrenabwehr. Die Kommentare zum PAG machen klar, dass unbemannte 

Systeme nach der Befugnisnorm in Artikel 11 PAG schon immer als Hilfsmittel einsetz-

bar waren. Die Aufhebung ist also pure Symbolpolitik, um Wähler zu beeindrucken, 
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im Tenor etwa so: Seht her, wir in Bayern schießen Drohnen ab. – Eine substanzielle 

Änderung ist das aber nicht.

Kommen wir zu den Änderungen in Artikel 78 PAG. Hier werden Begriffe zu Hilfs-

mitteln der körperlichen Gewalt, Waffen und Explosivmitteln angepasst, um techni-

koffener zu sein. Artikel 78 war aber bereits eine nicht abschließende Aufzählung; 

Luftfahrzeuge waren bereits einbezogen, technische Mittel fielen darunter. Auch hier 

punktuelle Anpassungen, die nichts wirklich Neues bringen.

Die Krönung ist aber die behauptete Neufassung von Artikel 100 PAG zur Einschrän-

kung von Grundrechten; denn – ich weiß nicht, wer das bemerkt hat – Fakt ist: Es 

wurde kein einziges Wort geändert, kein Komma geändert, kein Wort geändert. Das ist 

entlarvend.

Der Gesetzentwurf simuliert also in der Gesamtschau Aktivität, wo gar keine notwen-

dig war. Wenn also Begriffe wie Populismus oder Augenwischerei angebracht sind, 

dann in diesem Fall.

(Beifall bei der AfD)

Werte Kollegen, ich möchte aus der Stellungnahme der Deutschen Polizeigewerk-

schaft zum Gesetzentwurf zitieren: Rechtssicherheit ist der erste Schritt, die Einsatz-

fähigkeit der zweite. Nur beides zusammen schützt Bayern wirksam vor der neuen 

Bedrohung aus der Luft. – Zitat Ende. Wer wollte da widersprechen?

Wir stimmen deshalb einem zwar nicht zwingend notwendigen, aber trotzdem nicht 

falschen Drohnengesetz zu, wenn auch nicht ohne Bauchschmerzen, wie ich betonen 

möchte. Wir sind der Meinung, dass die bisherige Gesetzgebung letztlich ausreichend 

war.

Was aber tatsächlich fehlt, ist doch die personelle und materielle Einsatzfähigkeit 

unserer Polizei. Davon lenkt dieser Gesetzentwurf ab.
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Daher erwarten wir von der Staatsregierung, dass sie unsere Polizei umgehend für die 

notwendige Drohnenabwehrfähigkeit bestmöglich ausrüstet, und zwar so, dass das, 

was vorher juristisch möglich, aber praktisch vernachlässigt wurde, nun auch finanziell 

ermöglicht wird. Die gerade einmal 200 Stellen, welche ab 2027 neu geschaffen wer-

den sollen, sind dabei eben nicht ausreichend. Das sieht die Deutsche Polizeigewerk-

schaft ebenso.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Herr Graupner, Ihre Redezeit ist zu 

Ende.

Richard Graupner (AfD): Letzter Satz: Wir fordern darum eine deutliche Nachbesse-

rung im nächsten Haushalt. – Besten Dank.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Für die Fraktion der FREIEN WÄH-

LER hat Herr Kollege Wolfgang Hauber das Wort.

Wolfgang Hauber (FREIE WÄHLER): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! Die bayerische Sicherheit ist unser tägliches Versprechen an die 

Menschen in diesem Land: Wir schützen euch; wir handeln, bevor etwas passiert; wir 

übernehmen Verantwortung. Genau darum geht es heute bei dem Gesetz zum Schutz 

vor Drohnenüberflügen.

Warum brauchen wir dieses Gesetz? – Drohnen gehören längst zum Alltag – privat, 

gewerblich, journalistisch –, aber sie können auch kritische Infrastrukturen gefährden, 

in sicherheitsrelevante Bereiche eindringen, für Spionage und Sabotage missbraucht 

werden. Bislang musste die Polizei solche Gefahren nach der Generalklausel des 

PAG abwehren – ohne klare Spezialnorm, ohne eigenen Rechtsrahmen, ohne moder-

ne technische Befugnisse.

Das neue Gesetz beendet die Rechtsunsicherheit. Kollege Graupner, deswegen ist 

das Gesetz nicht populistisch, sondern einfach erforderlich.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Drohnen sind längst keine Spielzeuge mehr. Sie können filmen, beobachten, stören, 

blockieren und im schlimmsten Fall Schaden anrichten. Dieser Schaden kann im Se-

kundentakt entstehen. Wir FREIE WÄHLER sagen klar: Wenn ein unbemanntes Flug-

gerät über einem Kraftwerk auftaucht, wenn eine Drohne den Flugverkehr lahmlegt, 

wenn über einer Großveranstaltung ein unbekanntes Flugobjekt kreist, dann sollen un-

sere Polizistinnen und Polizisten nicht lange in Gesetzbüchern blättern müssen; dann 

brauchen sie eine klare, moderne, rechtssichere Befugnis, um zu handeln. Genau 

diese Befugnis schaffen wir mit diesem Gesetz.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Artikel 29a PAG steht für Ordnung im Luftraum und Schutz am Boden. Mit dem 

neuen Artikel 29a machen wir Schluss mit Graubereichen. Wir geben der Polizei eine 

klare Spezialnorm, nicht mehr nur die Generalklausel. Das bedeutet: Eindeutige Hand-

lungsbefugnisse, moderne Technik wie Störsender oder Abfangsysteme, Schutz vor 

konkreten und natürlich auch vor drohenden Gefahren, und ja, notfalls auch das Aus-

schalten einer gefährlichen Drohne – nicht willkürlich, nicht überschießend, sondern 

verhältnismäßig, verantwortungsvoll und wo absolut notwendig.

Wir stehen auch zu bewaffneten Polizeidrohnen, aber natürlich als Ultima Ratio. Las-

sen Sie mich ganz deutlich sagen: Wir FREIE WÄHLER wollen keine bewaffneten 

Drohnen über Versammlungen – das sieht das Gesetz der Staatsregierung auch expli-

zit nicht vor, was der GRÜNEN-Antrag aber aufzeigen möchte –, aber wir wollen und 

wir brauchen die Möglichkeit, eine gefährliche Drohne im Ernstfall abzuwehren.Wenn 

eine Drohne in sicherheitskritische Bereiche eindringt, müssen wir sie stoppen können 

– aus Verantwortung für Menschenleben. Wir wollen eine schnellere Ausrüstung er-

möglichen und nicht bürokratischen Stillstand. Der Änderungsantrag der GRÜNEN will 

genau hier bremsen – keine Weiterentwicklung der Ausrüstung, keine technikoffenen 
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Hilfsmittel. Und vor allem: Jede neue Drohnenabwehrtechnik wollen Sie wieder durch 

das Parlament schleifen.

Meine Damen und Herren, so schützt man Bayern nicht. Die Drohnenkriminalität ent-

wickelt sich in Wochen. Unsere Ausrüstung darf dann nicht hinterherhinken. Wir FREI-

EN WÄHLER stehen für Praxis vor Ideologie. Unsere Polizei braucht die Werkzeuge, 

bevor der Ernstfall eintritt, nicht danach.

Die Gewährleistung von Sicherheit ist keine Parteipolitik; sie ist Pflicht. Deshalb stehen 

wir heute fest an der Seite unserer Einsatzkräfte. Wir geben ihnen das, was sie 

brauchen, um Bayern zu schützen: Rechtsklarheit, moderne Technik, schnelle Reakti-

onsfähigkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wir schaffen ein Gesetz, das nicht übertreibt, sondern trifft, das nicht zuspitzt, sondern 

schützt, das nicht spaltet, sondern Sicherheit für alle bringt. Unser Ziel ist und bleibt: 

Bayern sicher halten – für Flugverkehr, für Veranstaltungen, für Freiheit! Sicherheit ist 

eine Frage der Verantwortung. Wir FREIEN WÄHLER übernehmen gemeinsam mit 

unserem Koalitionspartner diese Verantwortung, heute und jeden Tag.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wir schützen mit diesem Gesetz unsere Infrastruktur, unsere Veranstaltungen, unsere 

Bevölkerung und auch unsere Einsatzkräfte. Wir reagieren damit nicht überzogen, 

sondern angemessen – und vor allem vorausschauend. Ich bitte Sie daher heute um 

Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der Staatsregierung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Hau-

ber. – Nächster Redner ist Herr Kollege Florian Siekmann. Er spricht für BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN.

Protokollauszug
66. Plenum, 10.12.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 10

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5097


Florian Siekmann (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir stehen in der Tat vor schwierig zu bewältigenden hybriden Bedrohungen. 

Drohnen stellen unsere Sicherheit immer wieder auf die Probe. Sie sind klein, billig, 

schnell – und doch können sie großen Schaden verursachen. Für Spionage werden 

sie ohnehin schon massiv eingesetzt. Am Münchner Flughafen hat man es gesehen: 

Dort hat allein die Anwesenheit der Drohne ausgereicht, um einen stundenlangen 

Ausfall des Flugverkehrs auszulösen. Die Aufregung danach war groß, der Aktionis-

mus des Ministerpräsidenten zunächst auch; er hat sichtbar abgenommen. Er ist ja 

auch nicht mehr da.

Vom Abschuss der Drohnen war dann rasch die Rede. Dieses Gesetz ist dann zum 

Schnell-Gesetz getauft worden, so, als müsse man superschnell auf ein ganz neues 

Problem reagieren. Aber ist das Problem neu? – Das ist es natürlich nicht; denn der 

erste Flughafen, der tagelang lahmgelegt worden war, ist Gatwick. Das war schon 

2018.

Lassen sich Drohnen leicht abschießen? – Nein, lassen sie sich nicht; sonst würden 

wir die ganzen Debatten hier nicht führen. Diese albernen Abschussdebatten führen 

uns sicherheitspolitisch wirklich nur aufs Abstellgleis.

Die Herausforderung liegt ganz woanders – das hat auch das Fachgespräch im In-

nenausschuss gezeigt –, nämlich darin, Drohnen überhaupt zu erkennen und dann 

möglichst ohne Kollateralschäden sicher auf den Boden zu bringen. Dafür braucht es 

Technik und Geld; das sind die beiden großen Stellschrauben.

Heute reden wir, wenn wir ehrlich sind, über die kleinste Stellschraube, nämlich über 

die Befugnisänderung – oder: Befugnispräzisierung – im Polizeiaufgabengesetz. Die 

Schaffung einer expliziten Rechtsgrundlage in Artikel 29a des Gesetzes ist sinnvoll; 

das stellen wir nicht in Abrede. An dieser Ergänzung ist aber nichts spektakulär; 

denn die Kernnorm ist einfach eine Kopie der entsprechenden Regelungen aus Rhein-

land-Pfalz und Hessen. Damit meine ich den Bestandteil der Norm, der sich darauf 
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konzentriert, die Einwirkung auf die Drohne selbst, auf deren Steuerungseinheit oder 

auf die Steuerungsverbindung zu ermöglichen. Diese Regelung haben Sie im Kern 

übernommen.

An zwei anderen Stellen haben wir aber in der Tat ein Problem mit dem Gesetzent-

wurf und sehen insoweit großen Nachbesserungsbedarf. Der erste Punkt betrifft das 

Bewaffnungsverbot. Es ist ganz klar notwendig, das Bewaffnungsverbot aus dem Po-

lizeiaufgabengesetz zu streichen, weil bisher nun einmal explizit geregelt ist, dass 

unbemannte Luftfahrzeuge nicht bewaffnet werden. Das wird an dieser einen Stelle 

auch nicht eingeschränkt, und daran ändert auch die Überschrift des Artikels nichts.

Wir halten es für notwendig, diese Ausnahme vom Bewaffnungsverbot klar zu regeln 

und den Einsatz bewaffneter Drohnen auf unbemannte Systeme, das heißt gegen 

andere Drohnen, zu beschränken. Das bedeutet übrigens nicht, Herr Kollege Grob, 

dass man gegen eine unbewaffnete Drohne nur eine andere unbewaffnete Drohne in 

die Luft schicken dürfe. Das ist Unsinn. Auch gegen eine unbewaffnete Drohne dürfte 

man nach unserem Änderungsantrag eine bewaffnete Drohne zum Einsatz bringen. 

Man darf bloß bewaffnete Drohnen nicht gegen bemannte Ziele, das heißt gegen 

Menschen, zum Einsatz bringen. Das schließt unser Änderungsantrag aus.

Ein zweites Problem haben wir mit dem Gesetzentwurf. Dabei geht es uns um die 

vorgesehene Änderung von Artikel 78 des Polizeiaufgabengesetzes, der allgemein die 

Bewaffnung der Polizei regelt, quasi als Begriffsbestimmungsartikel: Was ist überhaupt 

eine Waffe?

Es ist schon bisher so, dass die Mittel der körperlichen Gewalt in diesem Artikel 

nur beispielhaft, Waffen aber abschließend explizit aufgezählt werden. Genau dieser 

Aspekt, dass das Parlament explizit die Bewaffnung regelt, soll jetzt in den Bereich 

der dienstlichen Zulassung verschoben werden. Das halten wir für grundfalsch. Über 

eine so entscheidende Frage wie die Bewaffnung der Polizei sollte unserer Auffassung 

nach immer das Parlament, die Volksvertretung selbst diskutieren und entscheiden. 
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Ich erinnere an die großen Debatten zu der Frage: Nimmt man in diese Aufzählung 

Handgranaten auf? – Diese sind ja eher Mittel des Häuser- und des Grabenkampfes. 

Darüber ist hier im Haus intensiv diskutiert worden.

(Michael Hofmann (CSU): Das war eure Diskussion! Ihr habt die Leute verrückt 

gemacht!)

Diese Diskussion gehört aber auch hierher.

(Michael Hofmann (CSU): Sie leben in Ihrer eigenen Welt!)

Das ist keine Frage der dienstlichen Zulassung. Der Einsatz von Waffen bei der Polizei 

ist etwas, was weiterhin allein das Parlament billigen sollte.

Jetzt sagen Sie, dadurch mache man es schwerer. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt 

bereits eine Experimentierklausel zu den Waffen, damit das Innenministerium es er-

möglichen kann, auch neuartige Waffen für den Einsatz zu erproben. Wie ich schon 

ausgeführt habe, gilt das für die Mittel körperlicher Gewalt ohnehin nicht; denn diese 

werden nur beispielhaft aufgezählt.

Aus unserer Sicht besteht keine Notwendigkeit, jetzt Artikel 78 zu ändern. Stattdessen 

wäre es sinnvoll, Energie und Zeit in die Erprobung der neuen Systeme zu investieren 

und das, was sich bewährt hat, in das Gesetz aufzunehmen – falls es überhaupt not-

wendig ist, falls Sie also von einer Waffe und nicht von einem Mittel der körperlichen 

Gewalt reden.

Ich stelle jedenfalls fest: Man merkt, dass dieser Gesetzentwurf nicht im Innenministe-

rium geschrieben worden ist. Das wissen wir alle. Es wäre vielleicht besser gewesen, 

man hätte dem Gesetz dort mehr Zeit gegeben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Nächster Redner ist Herr Kollege Horst Arnold für 

die SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege.
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Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Drohnen-

abschuss ist es so einfach, wie es zu Beginn des Monats Oktober vonseiten des 

Ministerpräsidenten geäußert worden ist, wohl nicht.

Es ist auch nicht so einfach, wie Sie von der Koalition es hier dargestellt haben. 

Das wird auch daran deutlich, dass die Innenministerkonferenz in der vergangenen 

Woche intensiv darüber beraten hat. Der Herr Innenminister hat uns ja reportiert, also 

allgemein erzählt, wie es dort läuft. Der Bund selbst muss in diesem Zusammenhang 

das Luftverkehrsgesetz ändern. Dadurch soll die Bundeswehr die Kompetenz für die 

Drohnenabwehr im Inland erhalten, aber nur, um ein besonders schweres Unglückser-

eignis zu vermeiden.

Je nachdem, ob sich die Drohne über einem Flughafen – für den Luftverkehr ist 

der Bund zuständig – oder über einem Bahnhof oder in dessen Nähe befindet, unter-

scheiden sich die Verantwortlichkeiten. Wir haben ein filigran entwickeltes Zuständig-

keitssystem in Deutschland: 42 Luftsicherheitsbehörden in Bund und Ländern. Diese 

Zuständigkeiten müssen in Einklang gebracht werden.

Wenn Sie jetzt so tun – Sie haben so geredet –, als ob mit diesem Gesetz die Lösung 

erreicht worden sei, dann sage ich: möglicherweise ja. Wir haben gegen diese Rechts-

grundlage nichts. Im Gegenteil, wir sind froh, wenn wir in diesem Zusammenhang 

sagen können: Zur Abwehr von Drohnen wird das Bewaffnungsverbot aufgehoben.

Die Bedenken der GRÜNEN sind sehr detailliert und beachtenswert. Allerdings glaube 

ich, dass mit den herkömmlichen Mitteln der Interpretation dieser Norm die beschrie-

benen Probleme ausgeräumt werden können. Ich glaube nicht, dass eine Drohne, die 

zur Tatortaufzeichnung losgeschickt wird, gleich bewaffnet wird. Das wäre auch viel zu 

teuer, sodass eine bewaffnete Drohne für diesen Zweck nicht zum Einsatz käme.

Kommen wir zu den zentralen Aufgaben zurück: Was ist in diesem Zusammenhang 

notwendig? Es wird ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum in Berlin eingerichtet, 

bei dem alle dabei sind: der Bund, natürlich die Länder, die Nachrichtendienste. Laut 
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Ankündigung des Bundesinnenministers soll diese Dienststelle am 17. Dezember die-

ses Jahres an den Start gehen.

Auch wir in Bayern bekommen ein Drohnenabwehrzentrum, das Defense Lab. Damit 

gibt es schon wieder unterschiedliche Zuständigkeiten und verschiedene Baustellen. 

Ich hoffe doch, dass, wenn alles eingerichtet ist, nicht ein Flickenteppich an unter-

schiedlichen Forschungen und Einsatzmöglichkeiten in den Ländern entsteht. Wir for-

dern, dass diese Dinge koordiniert werden.

(Beifall bei der SPD)

Nebenbei gesagt: In der Verbändeanhörung sind von der Deutschen Polizeigewerk-

schaft eindeutige Signale gekommen: Rechtliche Befugnisse sind nur so weit wirksam, 

wie sie technisch und personell umgesetzt werden können. Drohnenabwehr erfordert 

spezielles Know-how, modernste Technik und dauerhaft verfügbare und extrem mobile 

Einsatzkräfte.In der Tat ist hier vieles vorgesehen: Wir haben 200 Stellen, aber die Art 

und Weise, wie man die ausrüstet, wie die vorgehen sollen, ist in dem Zusammenhang 

noch nicht geregelt. Das kann ja auch nicht geregelt sein. Aber die rechtliche Grund-

lage dafür ist da, wenn im Haushalt die entsprechenden Stellen geschaffen werden. 

Aber auch hier sagt die Gewerkschaft: Leute, passt auf. Der eh schon angezählte Poli-

zeihaushalt darf nicht noch mehr belastet werden. Ein Stellenmoratorium und weitere 

Polizeispezialkräfte passen nicht zueinander.

Wir plädieren in diesem Zusammenhang für eine übersichtliche Regelung. Ich hätte 

mir gewünscht, wir hätten mit diesem Gesetz gewartet, bis der Bund in dem Zusam-

menhang eine Regelung macht, an die man andocken kann. Nun müssen wir schau-

en, wie wir diese unterschiedlichen Regelungen zusammenbringen. Aber wir werden 

aufgrund der Bedrohungslage dem Gesetzentwurf zustimmen und dem Änderungsan-

trag der GRÜNEN auch.

(Beifall bei der SPD)
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Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Es liegen keine weiteren Wort-

meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen, und wir kommen zur Abstim-

mung. Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf 

Drucksache 19/8567; der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 19/9047 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführen-

den Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport auf Drucksa-

che 19/9224.

Zunächst ist über den soeben genannten Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bewaffnung von Drohnen verfassungskonform re-

geln" auf Drucksache 19/9047 abzustimmen. Der endberatende Ausschuss für Ver-

fassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt die Ablehnung dieses 

Änderungsantrags.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und der SPD. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Bei Gegenstimmen 

der Fraktion der FREIEN WÄHLER, der CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion ist dieser 

Änderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/8567. 

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

empfiehlt Zustimmung. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-

mentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit der Maßgabe, dass 

als Datum des Inkrafttretens in den Platzhalter von § 2 der "31. Dezember 2025" 

eingesetzt wird. Ich verweise hier im Einzelnen auf die Drucksache 19/9224.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion der FREIEN WÄHLER, die 

CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. 

Protokollauszug
66. Plenum, 10.12.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 16

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081


Enthaltungen! – Bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist das so 

beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 unserer 

Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-

cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen der 

SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU und der AfD. Gegenstimmen? – Keine. Enthal-

tungen! – Bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist das Gesetz 

damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zum Schutz vor Drohnenüberflügen in 

Bayern".
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